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C Berichtswesen 
(Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 29. März 2006) 

 

Der Bürgermeister berichtet der Selbstverwaltung auf der Grundlage des § 45 c GO 

jährlich über: 

1. die Entwicklung wichtiger Strukturdaten, 

2. die Menge, die Qualität und die Kosten der erbrachten Verwaltungsleistungen, 

3. den Abgleich der tatsächlichen Entwicklungen mit den vorliegenden 

Fachplanungen, 

4. den Zustand der öffentlichen Einrichtungen, 

5. die Entwicklung der allgemeinen Verwaltung und des Personals, hierbei auch über 

die  Erreichung derjenigen Ziele und Grundsätze, für die kein besonderer Bericht 

vorgesehen ist, 

6. die Ausführung der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung, 

7. die Beteiligung an Zweckverbänden, Vereinigungen, Vereinen, Unternehmen und 

Gesellschaften und 

8. Vereine und Vereinigungen aller Art, die von der Gemeinde Zuwendungen 

erhalten oder an die die Gemeinde Beiträge abführt. 

 

Der Bürgermeister berichtet der Selbstverwaltung auf der Grundlage des § 45 c GO 

vierteljährlich über die Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten. 

 

Jahresberichte sind der Gemeindevertretung und den Ausschüssen zur jeweils ersten 

Sitzung im II. Quartal, der vierteljährliche Bericht zur jeweils ersten Sitzung im 

Folgequartal vorzulegen. 

 

Die Berichte sind in der Regel öffentlich. 

 

Alle Berichte sollen eine Bewertung und einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen 

enthalten. 


